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Rundschreiben Nr. 78/2011  
 
 
a) Bezirkstagspräsidenten 
b) Mitglieder der Bezirkstage 
c) Bezirksverwaltungen 
d) Sozialverwaltungen 
 
 
 
 
Kommunalrecht; 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gemeinde- u nd Landkreiswahlgeset-
zes und andere Vorschriften  
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Ministerrat hat am 1. März 2011 einen weiteren Gesetzentwurf zur Änderung des 

Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes und anderer Vorschriften beschlossen. Betrof-

fen sind hiervon auch Änderungen der Bezirksordnung und des Bezirkswahlgesetzes.  

 

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende geplante Änderungen: 

 

Das Mindestalter für die Wählbarkeit von Bezirkstagspräsidenten soll – wie auch für 

Erste Bürgermeister und Landräte geplant – von derzeit 21 auf künftig 18 Jahre ge-

senkt werden. 

 

Künftig soll es hinsichtlich der Wählbarkeit genügen, wenn die sich bewerbende Per-

son seit mindestens drei Monaten im Bezirk eine Wohnung hat oder ohne eine Woh-

nung zu haben, sich im Bezirk gewöhnlich aufhält. Im Gegensatz zur bisherigen 

Rechtslage soll anstelle eines Hauptwohnsitzes der Nebenwohnsitz im Bezirk ausrei-

chen. Entsprechendes soll auch für die Wählbarkeit von Gemeinde- und Kreisräten 

gelten. 
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Ferner soll das neue Recht die Ablehnung der Wahl und den Rücktritt ehrenamtlicher 

kommunaler Amts- und Mandatsträger auch ohne wichtigen Grund ermöglichen. 

 

Der Gesetzentwurf wurde den Kommunalen Spitzenverbänden zur Stellungnahme 

zugeleitet. Das Anhörungsverfahren läuft bis Mitte April. Der Verband der bayerischen 

Bezirke wird unter Einbindung der Bezirke zum Gesetzentwurf Stellung nehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Gihl 
 


